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§ 83 LFG
 LFG - Luftfahrtgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 30.07.2021

 

Einwendungen gegen die beabsichtigte Errichtung oder Erweiterung eines

Militärflugplatzes

§ 83. (1) Die beabsichtigte Errichtung oder Erweiterung eines Militär ugplatzes und die erforderliche Sicherheitszone

oder deren Erweiterung sind in den Gemeinden, die ganz oder teilweise im Bereich der vorgesehenen Sicherheitszone

liegen, in ortsüblicher Weise bekanntzumachen.

(2) Die an den in § 82 Abs. 3 genannten Liegenschaften dinglich Berechtigten sowie die im Sinne der

elektrizitätsrechtlichen Vorschriften hieran Leitungsberechtigten können gegen die beabsichtigte Maßnahme binnen

einem Monat nach dem Tage der Bekanntmachung aus dem in § 82 Abs. 3 bezeichneten Grund Einwendungen geltend

machen. Über die Einwendungen hat der Bundesminister für Landesverteidigung zu entscheiden.

(3) Mit der Errichtung oder Erweiterung des Militär ugplatzes darf erst begonnen werden, wenn der Bundesminister

für Landesverteidigung über die Einwendungen entschieden hat.
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